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Datenverarbeitungsbestimmungen 

Diese Datenverarbeitungsbestimmungen („Datenverarbeitungsbestimmungen“) gelten für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch KYOCERA Document Solutions Europe B.V. oder ihre 

Vertriebsgesellschaften, autorisierten Händler, Distributoren und Wiederverkäufer („KYOCERA“), bei 

denen Sie, der Kunde, eine Lizenz zur Nutzung von Kyocera Cloud Information Manager („KCIM“, 

„Dienstleistungen“) erworben haben.  

 

Diese Datenverarbeitungsbestimmungen dienen als verbindlicher Vertrag im Sinne von Artikel 28 Absatz 3 

DSGVO und legen den Gegenstand und die Dauer der Verarbeitung, die Art und den Zweck der 

Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten und die Kategorien der betroffenen Personen sowie 

die Pflichten und Rechte des für die Verarbeitung Verantwortlichen fest und werden durch die in dem für 

die Dienstleistungen geltenden Vertrag zwischen KYOCERA und dem Kunden festgelegten Bedingungen 

ergänzt („Vertrag“).  

 

Der Kunde agiert als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und KYOCERA als Auftragsverarbeiter in 

Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Vertrags und dieser 

Datenverarbeitungsbestimmungen oder der Kunde agiert, je nach Sachlage, als Auftragsverarbeiter für 

seine Endkunden und KYOCERA agiert als Unterauftragsverarbeiter des Kunden, der auf Anweisung des 

Kunden gegenüber seinen Endkunden agiert. 

 

Article 1  Definitionen 

Die in diesen Datenverarbeitungsbestimmungen mit einem Großbuchstaben gekennzeichneten Begriffe 

haben die folgende Bedeutung (Wörter im Singular schließen den Plural ein und umgekehrt) oder sie haben 

– falls nachfolgend nichts anderes angegeben wurde – die ihnen in der DSGVO verliehene Bedeutung: 

 

1.1 „Kunde“ bezeichnet den KYOCERA-Kunden, wie im Vertrag angegeben.  

1.2 „Datenschutzgesetze“ bezeichnet alle Gesetze und Vorschriften einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf die DSGVO, die gemäß dem Vertrag für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

gelten. 

1.3  „DSGVO“ bezeichnet die Datenschutz-Grundverordnung, die Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG.  

1.4 „Mit KYOCERA verbundenes Unternehmen“ bezeichnet eine Vertriebsgesellschaft von Kyocera 

Document Solutions Europe B.V. wie in Anhang 2 aufgeführt sowie die Vertragshändler und 

Distributoren einer Vertriebsgesellschaft und von Kyocera Document Solutions Europe B.V. 

1.5  „Dienstleistungen“ bezeichnet die von KYOCERA gemäß dem Vertrag zu erbringenden und im 

Vertrag genannten Dienstleistungen. 

1.6 „Standardvertragsklauseln“ bezeichnet die von der Europäischen Kommission herausgegebenen 

Vertragsklauseln.  
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1.7 „Unterauftragsverarbeiter” bezeichnet die von KYOCERA beauftragten Verantwortlichen für die 

Datenverarbeitung.  

1.8 „TOMs“ bezeichnet die technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Artikel 32 DSGVO. 

 

 

 

Article 2  Verarbeitung personenbezogener Daten 

2.1 Anweisungen. KYOCERA darf personenbezogene Daten nur gemäß den schriftlichen Anweisungen 

des Kunden verarbeiten, bei denen es sich um die Erbringung von Dienstleistungen handelt, wie sie 

im Vertrag festgelegt sind. Der Kunde stellt sicher, dass alle Anweisungen, die der Kunde KYOCERA 

gemäß diesen Datenverarbeitungsbestimmungen und dem Vertrag erteilt, im Einklang mit den 

Datenschutzgesetzen stehen. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Richtigkeit, 

Qualität und Rechtmäßigkeit der personenbezogenen Daten sowie für die Mittel, mit denen der 

Kunde die personenbezogenen Daten erworben hat.  

2.2 Einzelheiten der Verarbeitung. Anhang 1 dieser Datenverarbeitungsbestimmungen enthält 

bestimmte Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

2.3 Einhaltung der Datenschutzgesetze. KYOCERA muss bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten alle geltenden Datenschutzgesetze einhalten.  

2.4 Vertraulichkeit. KYOCERA verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten streng vertraulich zu 

behandeln und sie nicht an Dritte zu übermitteln, zu verbreiten oder anderweitig weiterzugeben, es 

sei denn, dies wird unter Abschnitt 3 vereinbart, dies erfolgt auf schriftliche Anweisung des Kunden 

zum Zwecke der Ausführung des Vertrags oder KYOCERA ist nach geltendem Recht, dem KYOCERA 

unterliegt, dazu verpflichtet. In letzterem Fall informiert KYOCERA den Kunden vor der Verarbeitung 

über diese gesetzliche Verpflichtung, es sei denn, das Gesetz verbietet eine solche Information aus 

wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses; in diesem Fall informiert KYOCERA den Kunden 

innerhalb von 24 Stunden, nachdem KYOCERA von der gesetzlichen Verpflichtung wusste oder hätte 

wissen müssen.  

 

Article 3  Unterauftragsverarbeiter 

3.1 Ernennung. Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass (a) mit KYOCERA verbundene Unternehmen 

als Unterauftragsverarbeiter eingesetzt werden können; und (b) KYOCERA sowie mit KYOCERA 

verbundene Unternehmen jeweils dritte Unterauftragsverarbeiter in Verbindung mit der Erbringung 

von Dienstleistungen einsetzen können. Eine Liste der ernannten Unterauftragsverarbeiter ist in 

Anhang 1 beigefügt und kann von Zeit zu Zeit nach dem alleinigen Ermessen von KYOCERA, jedoch 

mit einer Vorankündigung von mindestens zwei (2) Wochen an den Kunden durch Veröffentlichung 

des/der vorgeschlagenen Unterauftragsverarbeiter(s) auf der Kyocera-Website geändert werden. 

3.2 Pflichten des Unterauftragsverarbeiters. Für die Zwecke der Unterverarbeitung schließt KYOCERA 

mit seinen Unterauftragsverarbeitern schriftliche Verträge, die mindestens die gleichen 

Verpflichtungen enthalten wie diejenigen, an die KYOCERA gemäß diesen 

Datenverarbeitungsbestimmungen gebunden ist, und nimmt insbesondere eine Verpflichtung des 

Unterauftragsverarbeiters auf, geeignete TOMs zu implementieren, um die Anforderungen der 

geltenden Datenschutzgesetze zu erfüllen.  
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3.3 Recht auf Einspruch gegen neue Unterauftragsverarbeiter. Der Kunde kann dem Einsatz eines 

neuen Unterauftragsverarbeiters durch KYOCERA widersprechen, indem er KYOCERA 

unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von zwei (2) Wochen nach Veröffentlichung der 

vorgeschlagenen Änderungen auf der KYOCERA-Website LINK schriftlich darüber informiert. 

Im Falle eines begründeten Widerspruchs wird KYOCERA mit dem Kunden nach Treu und Glauben 

zusammenarbeiten, um eine wirtschaftlich vertretbare Änderung bei der Erbringung der 

Dienstleistungen zu ermöglichen, bei welcher die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

den vorgeschlagenen Unterauftragsverarbeiter vermieden wird. Ist KYOCERA nicht in der Lage, 

eine solche Änderung innerhalb eines angemessenen Zeitraums, der dreißig (30) Tage nicht 

überschreiten darf, zur Verfügung zu stellen, kann der Kunde den Vertrag nur in Bezug auf die 

Dienstleistungen kündigen, die von KYOCERA nicht ohne den Einsatz des vorgeschlagenen 

Unterauftragsverarbeiters erbracht werden können, indem er KYOCERA schriftlich benachrichtigt.  

3.4 Haftung. KYOCERA haftet für die Handlungen und Unterlassungen seiner Unterauftragsverarbeiter 

in demselben Umfang, in dem KYOCERA haften würde, wenn er die Dienstleistungen jedes 

Unterauftragsverarbeiters im Rahmen dieser Datenverarbeitungsbedingungen direkt ausführen 

würde. 

 

Article 4  KYOCERA-Mitarbeiter 

4.1 Vertraulichkeit. KYOCERA gewährleistet, dass seine Mitarbeiter, die mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Rahmen des Vertrags befasst sind, über die Vertraulichkeit der 

personenbezogenen Daten informiert wurden. KYOCERA gewährleistet außerdem, dass KYOCERA 

mit seinen Mitarbeitern, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten befasst sind, 

schriftliche Vertraulichkeitsvereinbarungen über die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten 

geschlossen hat. KYOCERA gewährleistet, dass die Vertraulichkeitsverpflichtungen aus solchen 

schriftlichen Vertraulichkeitsvereinbarungen auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

fortbestehen.  

4.2 Zuverlässigkeit. KYOCERA ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um die Zuverlässigkeit der mit 

der Verarbeitung personenbezogener Daten befassten Mitarbeiter von KYOCERA zu gewährleisten.  

4.3 Zugangsbeschränkung. KYOCERA gewährleistet, dass der Zugang von KYOCERA zu den 

personenbezogenen Daten auf die Mitarbeiter beschränkt ist, welche die Dienstleistungen gemäß 

dem Vertrag erbringen.  

4.4 DSB. KYOCERA hat einen DSB ernannt, sofern die geltenden Datenschutzgesetze die Ernennung 

eines DSB fordern. Der DSB von KYOCERA kann über die in Anhang 2 aufgeführten Kontaktangaben 

erreicht werden.  

 

Article 5  Datensicherheit und Kontrolle 

5.1 Sicherheit. KYOCERA ergreift alle technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, die 

nach vernünftigem Ermessen erforderlich sind, um ein dem Risiko angemessenes Sicherheitsniveau 

zu gewährleisten, wobei der Stand der Technik, die Kosten der Umsetzung, die Art, der Umfang, der 

Kontext und die Zwecke der Verarbeitung sowie das Risiko unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit und 

Schwere für die Rechte und Freiheiten der betroffenen natürlichen Personen berücksichtigt werden. 

https://mykyocera.kyoceradocumentsolutions.eu/en/content-services/solutions/KCIM.html.html
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Eine Übersicht über die technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen wurde auf der 

Kyocera-Website unter [LINK] veröffentlicht. Um ein angemessenes Sicherheitsniveau 

aufrechtzuerhalten, kann KYOCERA diese Übersicht regelmäßig und ohne vorherige Ankündigung 

aktualisieren.  

5.2 Prüfung. KYOCERA ermöglicht dem Kunden die Durchführung einer Prüfung der technischen und 

organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, die von KYOCERA bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten eingesetzt werden (die „Prüfung“. Die Prüfung kann einmal pro 

Kalenderjahr oder im Falle eines begründeten Verdachts auf einen Verstoß gegen diese 

Datenverarbeitungsbestimmungen oder auf Anweisung bzw. Ersuchen einer zuständigen 

Aufsichtsbehörde während der regulären Geschäftszeiten von KYOCERA mehrmals pro Jahr 

durchgeführt werden. Der Kunde hat KYOCERA unter Einhaltung einer angemessenen Frist von der 

Durchführung einer Prüfung gemäß diesem Abschnitt 5.2 zu unterrichten und zu gewährleisten, dass 

jeder von ihm beauftragte Prüfer angemessene Anstrengungen in Bezug darauf unternimmt, 

Schäden, Verletzungen oder Störungen der Räumlichkeiten, der Geräte, der Mitarbeiter und des 

Geschäftsbetriebs von KYOCERA zu vermeiden oder, falls er diese nicht vermeiden kann, sie so 

gering wie möglich zu halten, während sich seine Mitarbeiter im Rahmen der Prüfung in diesen 

Räumlichkeiten aufhalten. Zweck der Prüfung ist es, zu überprüfen, ob die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch KYOCERA in Übereinstimmung mit diesen 

Datenverarbeitungsbestimmungen und dem Vertrag erfolgt („Zweck“). Die Prüfung wird von einem 

Prüfer („Prüfer“) durchgeführt, der kein Wettbewerber von KYOCERA ist, der von KYOCERA 

ausgewählt wird und der nach vernünftigem Ermessen des Kunden neutral ist sowie über die für die 

Durchführung der Prüfung erforderlichen technischen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Der 

Kunde stellt sicher, dass der Prüfer zur Verschwiegenheit in Bezug auf seine Feststellungen 

verpflichtet wird. KYOCERA gewährt dem Prüfer ausschließlich zum Zweck der Prüfung Zugang zu 

seinen Räumlichkeiten, zuständigen Mitarbeitern, Systemen und Dokumenten.   

5.3 Prüfungskosten. Der Kunde trägt alle Kosten, Vergütungen, Gebühren und Auslagen im 

Zusammenhang mit der Prüfung mit Ausnahme der internen Kosten, die KYOCERA im 

Zusammenhang mit der Prüfung verursacht. Werden bei der Prüfung wesentliche Verstöße von 

KYOCERA festgestellt, so hat KYOCERA alle tatsächlichen und angemessenen Kosten des Kunden im 

Zusammenhang mit der Prüfung zu erstatten.  

5.4 Prüfungsergebnisse. Der Kunde stellt KYOCERA eine Kopie des Berichts des Prüfers zur Verfügung. 

Wird in dem Bericht ein Versäumnis von KYOCERA bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus 

diesem Vertrag oder ein Verstoß gegen geltende Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten 

festgestellt, wird KYOCERA dieses Versäumnis unverzüglich beheben und/oder den Verstoß 

unterlassen und dem Kunden eine schriftliche Bestätigung darüber zukommen lassen. 

 

Article 6  Anfragen betroffener Personen 

6.1 TOMs. Unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung unterstützt KYOCERA den Kunden durch 

geeignete TOMs, soweit dies nach vernünftigem Ermessen möglich ist, bei der Erfüllung der 

Verpflichtung des Kunden, auf eine Anfrage betroffener Personen gemäß der DSGVO oder anderer 

geltender Datenschutzgesetze zu reagieren.  

https://mykyocera.kyoceradocumentsolutions.eu/content/download-center/eu/non-product-related/smarter-workspaces/case-study/KCIM_Security_Whitepaper_pdf.download.pdf
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6.2 Anfragen betroffener Personen. KYOCERA muss, soweit gesetzlich zulässig, den Kunden 

unverzüglich benachrichtigen, wenn er eine Anfrage betroffener Personen erhält. Soweit der Kunde 

bei der Nutzung der Dienstleistungen nicht in der Lage ist, eine Anfrage betroffener Personen zu 

bearbeiten, muss KYOCERA auf Verlangen des Kunden angemessene Anstrengungen unternehmen, 

um den Kunden bei der Beantwortung einer solchen Anfrage betroffener Personen zu unterstützen, 

soweit KYOCERA gesetzlich dazu berechtigt ist und die Reaktion auf eine solche Anfrage betroffener 

Personen nach der DSGVO oder anderen Datenschutzgesetzen erforderlich ist. Sofern laut dem 

Gesetz gestattet, ist der Kunde für alle Kosten verantwortlich, die sich aus der Bereitstellung einer 

solchen Unterstützung durch KYOCERA ergeben. 

 

Article 7  Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

7.1 Benachrichtigung. Sofern laut dem Gesetz gestattet, muss KYOCERA den Kunden unverzüglich, 

nachdem KYOCERA davon Kenntnis erlangt hat, über jede tatsächliche oder nach vernünftigem 

Ermessen vermutete Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten durch KYOCERA oder seine 

Unterauftragsverarbeiter benachrichtigen. Die Benachrichtigung muss mindestens die in Artikel 28 

Absatz 3 der DSGVO genannten Informationen enthalten.  

7.2 Behebung. Soweit die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten durch einen Verstoß von 

KYOCERA oder seinen Unterauftragsverarbeitern gegen die Anforderungen dieser 

Datenverarbeitungsbestimmungen, den Vertrag oder geltende Datenschutzgesetze verursacht 

wurde, muss KYOCERA unter Berücksichtigung der Art der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten und des Risikos unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit und Schwere für 

die Rechte und Freiheiten der betroffenen natürlichen Personen auf Anweisung des Kunden alle 

Anstrengungen unternehmen, um die Ursache der Verletzung des Schutzes personenbezogener 

Daten zu ermitteln und zu beheben, die Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

natürlichen Personen zu mindern und den Kunden bei allen angemessenen Anfragen hinsichtlich 

seiner Einhaltung der Datenschutzgesetze in Bezug auf Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten weiter zu unterstützen.  

7.3 Weitere Unterstützung. Soweit die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten nicht durch 

einen Verstoß von KYOCERA oder seinen Unterauftragsverarbeitern gegen die Anforderungen dieser 

Datenverarbeitungsbestimmungen, den Vertrag oder geltende Datenschutzgesetze verursacht 

wurde, muss KYOCERA dem Kunden unter Berücksichtigung der Art der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten und des Risikos unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit und Schwere für 

die Rechte und Freiheiten der betroffenen natürlichen Personen bei der Behandlung der Verletzung 

des Schutzes personenbezogener Daten durch den Kunden jede angemessene Unterstützung 

zukommen lassen. Der Kunde ist für alle Kosten verantwortlich, die sich aus der Bereitstellung einer 

solchen Unterstützung durch KYOCERA ergeben. 

 

Article 8  Datenschutz-Folgenabschätzungen und vorherige Konsultation 

KYOCERA unterstützt den Kunden in angemessener Weise bei der Durchführung von Datenschutz-

Folgenabschätzungen und der vorherigen Konsultation von Aufsichtsbehörden, die nach 

vernünftigem Ermessen des Kunden gemäß Artikel 35 oder 36 der DSGVO oder gleichwertiger 

Bestimmungen anderer Datenschutzgesetze von KYOCERA verlangt werden, und zwar jeweils 
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ausschließlich in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den 

Dienstleistungsempfänger und unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der KYOCERA 

vorliegenden Informationen. 

 

Article 9  Standardvertragsklauseln 

9.1 Anwendbarkeit. Wenn KYOCERA personenbezogene Daten auf außerhalb der EU ansässige 

Unterauftragsverarbeiter überträgt und diese Übertragungen nicht auf einem 

Angemessenheitsbeschluss gemäß Artikel 45 DSGVO beruhen, hat KYOCERA den Abschluss von 

Standardvertragsklauseln und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zur Gewährleistung eines 

angemessenen Datenschutzniveaus sichergestellt. Wenn der Unterauftragsverarbeiter, der den 

Standardvertragsklauseln unterliegt, andere Unterauftragsverarbeiter beauftragt hat, hat der 

Unterauftragsverarbeiter wie in den Standardvertragsklauseln angegeben gegebenenfalls 

Standardvertragsklauseln mit diesen Unterauftragsverarbeitern abgeschlossen. Ein Exemplar der 

geltenden Standardvertragsklauseln kann unter Verwendung der in Anhang 2 genannten 

Kontaktdaten angefordert werden. 

9.2 Widerspruch. Im Falle eines Widerspruchs oder einer Unstimmigkeit zwischen diesen 

Datenverarbeitungsbedingungen und den Standardvertragsklauseln haben die 

Standardvertragsklauseln Vorrang.  

 

Article 10 Löschung und Rückgabe 

Nach Wahl des Kunden muss KYOCERA die personenbezogenen Daten löschen oder dem Kunden 

zurückgeben, nachdem die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des Vertrags im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beendet wurde. 

 

Article 11 Haftung 

Die Haftung der Parteien und der mit ihnen verbundenen Unternehmen aus oder im Zusammenhang 

mit diesen Datenverarbeitungsbedingungen, unabhängig davon, ob aus Vertrag, unerlaubter 

Handlung oder einer anderen Haftungstheorie, unterliegt den im Vertrag vereinbarten 

Haftungsbeschränkungen.   

 

Article 12 Vorrang vor dem Vertrag 

Außer im Falle von Änderungen durch diese Datenverarbeitungsbedingungen bleibt der Vertrag in 

vollem Umfang in Kraft und wirksam. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Vertrag und diesen 

Datenverarbeitungsbedingungen haben die Bedingungen dieser Datenverarbeitungsbedingungen 

Vorrang.  
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ANHANG 1:   

Anhang 1 enthält bestimmte Einzelheiten der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 28 Absatz 

3 DSGVO. 

 

 

Name der Dienstleistung: Kyocera Cloud Information Manager (KCIM) 

Gegenstand der Verarbeitung: 

Der Gegenstand und die Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten sind im Vertrag und in 

dieser Vereinbarung über die Verarbeitung von Daten aufgeführt. 

Name und Zweck der Verarbeitung: 

KYOCERA verarbeitet personenbezogene Daten im Laufe der Bereitstellung des KCIM. Die 

Bereitstellung des KCIM beinhaltet, dass KYOCERA die personenbezogenen Daten des Kunden in 

der Cloud hostet. Ferner kann KYOCERA im Falle einer Supportanfrage des Kunden Fernzugriff auf 

die personenbezogenen Daten des Kunden haben, um die angeforderten Supportleistungen zu 

erbringen. 

Arten der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten: 

• Benutzername, E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, Passwort 

• Hochgeladene Dateien: Dateiname, Inhalt der Datei, Bild, Miniaturvorschau des Bildes 

• Metadaten der hochgeladenen Dateien: Attribute der Dokumentenklasse (kann den 

Vornamen, Nachnamen, die Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse umfassen) 

• Dateiname 

• Ersteller/Bearbeiter (Vorname, Nachname, Benutzername) 

Kategorie betroffener Personen: 

• Mitarbeiter der Verantwortlichen für die Datenverarbeitung (der Kunden) 

Unterauftragsverarbeiter: 

• KYOCERA Document Solutions Inc., Japan 

• Google Cloud Japan G.K., Japan 

• KYOCERA Document Solutions Development America, Inc., USA 

• OPTIMAL SYSTEMS GmbH, Deutschland 
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Anhang 2: Vertriebsgesellschaften von KYOCERA Document Solutions Europe B.V. 
 
Wenn KYOCERA Document Solutions nicht in dem Land ansässig ist, in dem der Kunde ansässig ist, dann 
gelten diese Datenverarbeitungsbedingungen für KYOCERA Document Solutions Europe B.V. 
 
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. 
Zu Hd.: Datenschutzbeauftragter 
Bloemlaan 4 
2132 NP  Hoofddorp 
Niederlande 
E-Mail: privacy@deu.kyocera.com  
 

1) KYOCERA Document Solutions Belgium N.V., Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, 

Belgien,  

E-Mail: privacy@dbe.kyocera.com  

 

2) KYOCERA Document Solutions Danmark A/S, Ejby Industrivej 60, 2600 Glostrup, Dänemark, 

E-Mail: privacy@ddk.kyocera.com 

 

3) KYOCERA Document Solutions Finland Oy, Atomitie 5, 00370 Helsinki, Finnland, E-Mail: 

privacy@dfi.kyocera.com 

 

4) KYOCERA Document Solutions France S.A.S., Espace Technologique de Saint Aubin, Route 

de l’Orme, 91195 Gif sur Yvette Cedex, Frankreich, E-Mail: privacy@dfr.kyocera.com 

 

5) KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH, Otto-Hahn-Str. 12, 40670 Meerbusch, 

Deutschland, E-Mail: datenschutz@dde.kyocera.com 

 

6) AKI GmbH, Berliner Pl. 9, 97080 Würzburg, Deutschland, E-Mail: 

datenschutz@dde.kyocera.com 
 

7) KYOCERA Document Solutions Austria GmbH, Wienerbergstr. 11, Tower A/18th floor, 1100 

Wien, Österreich, E-Mail: datenschutz@dat.kyocera.com 

 

8) KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., Via Monfalcone, 15, 20132 Mailand (MI), Italien, 

E-Mail: privacy@dit.kyocera.com 

 

9) KYOCERA Document Solutions Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, 

Niederlande, E-Mail: privacy@dnl.kyocera.com 

 

10) KYOCERA Document Solutions Portugal Lda., Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade), 1700-

106 Lissabon, Portugal, E-Mail: privacy@dpt.kyocera.com 

 

11) KYOCERA Document Solutions Russia L.L.C., Building 2, 51/4, Schepkina St., 129110 

Moskau, Russische Föderation, E-Mail: privacy@deu.kyocera.com 

 

12) KYOCERA Document Solutions South Africa Holdings (Pty) Ltd., KYOCERA House, Hertford 

Office Park, 90 Bekker Road CNR, Allandale, Vorna Valley, 1682, Midrand, Südafrika, E-Mail: 

privacy@deu.kyocera.com 
 

13) KYOCERA Document Solutions South Africa (Pty) Ltd., KYOCERA House, Hertford Office 

Park, 90 Bekker Road CNR, Allandale, Vorna Valley, 1682, Midrand, Südafrika, E-Mail: 
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